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46/E XXVI. GP 

 

Entschließung 

des Nationalrates vom 13. Dezember 2018 

betreffend Keine Benachteiligung von Patent/innen der allgemeinen Gebührenklasse beim 
Zugang zu medizinischen Leistungen in LKF-finanzierten Krankenanstalten 

Die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz, werden ersucht, im Rahmen der Zielsteuerung Gesundheit 
einschließlich eines geeigneten Monitoring sicherzustellen, dass auch im spitalsambulanten Bereich in 
LKF-finanzierten Krankenanstalten keine Unterschiede bei der Behandlung (insbesondere Umfang und 
Qualität) sowie beim Zugang zur medizinischen Leistung (insbesondere Terminvergabe und Wartezeiten) 
zwischen Patient/innen der allgemeinen Gebührenklasse und Patient/innen mit 
Sondergebührenverrechnung gemacht werden und die Mitglieder des Gesundheitsausschusses über das 
Ergebnis zu informieren. 

Erforderlichenfalls soll eine ausdrückliche gesetzliche Regelung erfolgen. 
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